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verkehrssicherheitszentrum

Abtretungserklarung fur Kontrollschildnummer

Wir haben von den unten und auf der Rickseite aufgefiihrten Bestimmungen Kenntnis genommen und bean-
tragen die Abtretung der folgenden Kontrollschildnummer:

Bisherige/r Halter/in

Name: Vorname:

Firma:

Strasse: PLZ/Wohnort:

Geburtsdatum: Telefon:
Unterschrift:

Ort/Datum: (Firmenstempel)

Neue/r Halter/in

Name: Vorname:

Firma:

Strasse: PLZ/Wohnort:

Geburtsdatum: Telefon:
Unterschrift:

Ort/Datum: (Firmenstempel)

[ ] Angabe des VerwandtSChaftSOrates: ...........ccooviveeiiueeirereeeeeeteeee e teee ettt s s s s s esessesesessesesese e

L] ANgabe des ArDEItSVEINAINISSES: .........cceivereeiieeeeeeeeeteeeeeeteete e teetees et e et e e eee e eteete e eteetese st e eeeseetesseseatensareseeseaeens
(Kopie Arbeitsvertrag / Handelsregister-Auszug erforderlich)

& Fur Kontrollschilder von Motorwagen (weiss) und Motorrader (weiss) wird der neuen Fahrzeughalterin
bzw. dem neuen Fahrzeughalter eine Gebiihr von pauschal Fr. 100.00 nebst den ordentlichen Aus-
weisgebiihren usw. in Rechnung gestellt.

& Vor der Ubertragung hat die bisherige Fahrzeughalterin bzw. der bisherige Fahrzeughalter ausstehen-
de Verkehrssteuern oder Gebuhren zu bezahlen.

& Fur die Umschreibung benétigt das VSZ den gultigen Fahrzeugausweis der bisherigen Fahrzeughalterin
resp. des bisherigen Fahrzeughalters, die erforderlichen Unterlagen des neu einzulésenden Fahrzeuges
(inkl. Versicherungsnachweis) und allenfalls die bisherigen Kontrollschilder.

Bitte leer lassen, wird vom VSZ ausgefullt!

Ubertragung bzw. Abtretung genehmigt:  Datum: ................c.ccccoeren.... ViISUM: L,

Verkehrssicherheitszentrum OW/NW, E-Mail info@vsz.ch, www.vsz.ch

Obwalden:  Foribach Polizeigebaude, Postfach, 6061 Sarnen, Telefon 041 666 66 00, Fax 041 666 66 20
Nidwalden: Kreuzstrasse 2, Postfach, 6371 Stans, Telefon 041 618 41 41, Fax 041 618 41 87
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Auszug aus dem Reglement

1. Grundsatzliches

e Die Kontrollschilder und die Kontrollschildnummern werden nur leihweise abgegeben und bleiben gemass
Artikel 87 Abs. 5 VZV Eigentum der Zulassungsbehorde, also dem Verkehrssicherheitszentrum (VSZ). Folg-
lich hat die Fahrzeughalterin resp. der Fahrzeughalter bei der Rickgabe der Schilder kein Verfiigungsrecht
Uber die ihm bisher zugeteilten Kontrollschilder.

e Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Zuteilung einer bestimmten Kontrollschildnummer.

e Bei einem Kontrollschildverlust besteht kein Anspruch auf gleichwertigen Ersatz und es erfolgt immer eine
Ausschreibung im polizeilichen Fahndungssystem RIPOL. Die Ausschreibung kann vom VSZ ohne Nennung
von Grinden Uber die Mindestdauer hinaus verlangert werden. Es erfolgt keine Rickerstattung der Zusatz-
entschadigung. Auf Gesuch hin kdnnen, die vermissten Kontrollschildnummern ohne neue Zusatzentschadi-
gung, innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der RIPOL-Ausschreibungsfrist, wieder der bisherigen Fahr-
zeughalterin oder dem bisherigen Fahrzeughalter zugeteilt werden. Es ist Sache der Fahrzeughalterin bzw.
des Fahrzeughalters sich beim VSZ zeitgerecht Gber die aktuell gultigen RIPOL-Ausschreibungsfristen zu er-
kundigen.

2. Ubertragung von Kontrollschildnummern
Die freiwillige Ubertragung von Kontrollschildnummern ist wie folgt zulassig:

2.1 Ubertragung aus familiaren Griinden
e unter Ehegatten,
o auf die Nachkommen in gerader Linie sowie auf die Eltern, Grosseltern oder Geschwister.

2.2 Ubertragung aus geschéftlichen Griinden

e bei Ubernahme von Geschiftsfahrzeugen infolge Kauf, Umstrukturierung, Namensanderung eines Unter-
nehmens usw., sofern die neue Fahrzeughalterin bzw. der neue Fahrzeughalter im Handelsregister einge-
tragen ist,

e bei Firmengrindungen, wenn der Inhaber im Handelsregister eingetragen ist,

e bei Auflésung einer im Handelsregister eingetragenen Firma auf den bisherigen Inhaber, Angestellten, Ge-
sellschafter oder Verwaltungsrat,

o vom Inhaber, Angestellten, Gesellschafter oder Verwaltungsrat auf die Arbeitgeberfirma,

e von der Arbeitgeberfirma auf den Inhaber, Angestellten, Gesellschafter oder Verwaltungsrat.

Der Verwandtschaftsgrad bzw. das Arbeitsverhéltnis ist durch die betroffenen Parteien mit Gesuchseinreichung
nachzuweisen.

2.3 Von einer Ubertragung bzw. Abtretung sind folgende Kontrollschildnummern ausgenommen:
e Zollschilder (Z-Schilder)

Schilder fur befristete Immatrikulation

Tagesschilder etc.

3. Formular Abtretungserklarung

e Voraussetzung ist eine schriftliche Abtretungserklarung der bisherigen Fahrzeughalterin bzw. des bisherigen
Fahrzeughalters auf dem offiziellen Formular.

¢ Vor der Ubertragung hat die bisherige Fahrzeughalterin bzw. der bisherige Fahrzeughalter ausstehende Ver-
kehrssteuern oder Gebuhren zu bezahlen. Das VSZ erhalt mit der Unterzeichnung explizit das Recht allfallig
entstehende Kundenguthaben direkt mit den Aussténden der die Kontrollschildnummer abtretenden Person
zu verrechnen.

e Fir Kontrollschilder von Motorwagen (weiss) und Motorréder (weiss) ist eine Gebihr von pauschal
Fr. 100.00 nebst den ordentlichen Ausweisgebiihren etc. zu entrichten.

e Diese Gebuhr entfallt, beim Tode der Fahrzeughalterin bzw. des Fahrzeughalters, wenn die Kontrollschilder
auf die Ehegattin oder den Ehegatten zugelassen wird.

Das VSZ behélt sich ausdrucklich vor, das Reglement ohne Vorankiindigung und per sofort allgemein
oder in Einzelféllen einzuschranken oder aufzuheben.



	Kontrolllschild: 
	Name: 
	Vorname: 
	Firma: 
	Strasse: 
	PLZWohnort: 
	Geburtsdatum: 
	Telefon: 
	OrtDatum: 
	Name_2: 
	Vorname_2: 
	Firma_2: 
	Strasse_2: 
	PLZWohnort_2: 
	Geburtsdatum_2: 
	Telefon_2: 
	OrtDatum_2: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Angabe des Verwandtschaftsgrades: 
	Kontrollkästchen2: Off
	Angabe des Arbeitsverhältnisses: 


